
BLV Referat Mitgliederbetreuung  
   

Informationen für Funktionsträger/-innen   
 

Stand:  01/2024 

 
 

Seite 1/22 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V. (Berufsschullehrerverband) 
Schwabstraße 59  70197 Stuttgart  Tel. 0711 489837-0  Fax: 489837-19  E-Mail: info@blv-bw.de  Internet: www.blv-bw.de 

 

 

Informationsmappe 
 

für 

Verbandsbeauftragte (VB) 

Regionalgruppen-Verantwortliche (RGV) 

Funktionsträger/-innen in den Landesbezirken 

BLV-Mitglieder der Stufenvertretungen (BPR/HPR) 

Referatsleitungen und Referatsmitglieder 

 
 

 
 

 



BLV Referat Mitgliederbetreuung  
   

Informationen für Funktionsträger/-innen   

 

Stand:  01/2024  

 
 

Seite 2/22 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V. (Berufsschullehrerverband) 
Schwabstraße 59  70197 Stuttgart  Tel. 0711 489837-0  Fax: 489837-19  E-Mail: info@blv-bw.de  Internet: www.blv-bw.de 

 
 
Liebe BLV-Funktionsträger und Funktionsträgerinnen, 
 
im Namen des BLV möchten wir, die Mitglieder des Referats Mitgliederbetreuung, 
Ihnen ganz herzlich für die Übernahme dieses Amtes und den Einsatz danken. 
 
Auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Informationen, die Ihnen die Arbeit in 
Ihrer Funktion erleichtern sollen. In der Kopfzeile der jeweiligen Seite sehen Sie, für 
wen die Informationen im Besonderen relevant sind.  
 

 

Wichtige Informationen 
für Verbandsbeauftrage  
 

 

Wichtige Informationen für 
Regionalgruppenvorsitzende 
 

 
Für Funktionsträger in den Landesbezirken sowie die Mitglieder der 
Stufenvertretungen und BLV-Referate sind i.d.R. alle Informationen von Interesse.  
 
 
Viele weitere, ergänzende Informationen finden Sie natürlich auch auf unserer 
Homepage www.blv-bw.de, insbesondere im internen Bereich. 
 
 

 
 
 
Die Aufgabe des Referats Mitgliederbetreuung ist es, Ihnen bei Fragen rund um die 
Betreuung der Mitglieder zur Verfügung zu stehen. Das sind auch SIE, also zögern 
Sie nicht, uns bei allen Fragen zu kontaktieren!  
Unter anderem unterstützen wir Sie mit Werbe- und Infomaterialien oder sind bei der 
Suche nach Jubiläumsgeschenken behilflich. Gerne können Sie uns mit Ihrem 
Anliegen unter der E-Mail-Adresse Mitgliederbetreuung@blv-bw.de kontaktieren. 
Auch die Geschäftsstelle steht Ihnen unter der E-Mail-Adresse info@blv-bw.de 
gerne zur Verfügung. 
 
Vielen Dank für Ihr Engagement! 

 
Herzliche Grüße 
 
Ihr Referat Mitgliederbetreuung 

http://www.blv-bw.de/
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SIE organisieren gerne? 

SIE wollen sich engagieren? 

SIE arbeiten gerne im kleinen Team? 

SIE haben Spaß für den BLV zu werben? 

SIE haben ein Gespür für die Stärken und Potentiale des BLV? 

1 x „ja“ bei einer der genannten Fragen und SIE sind unser/e 
Mann/Frau! 

 

Wir, die Mitglieder des Referats Mitgliederbetreuung, treffen uns ca. 4 x im Jahr (je 
zur Hälfte digital oder an gut erreichbaren Orten). Im digitalen Zeitalter läuft ein 
Großteil der Koordination und Entscheidung „online“. Im Referat sind Mitglieder aus 
allen Landesbezirken, Fachbereichen und Altersgruppen vertreten, ein interessantes 
Team mit spannenden Aufgaben freut sich über neue Gesichter und Ideen. 
 

 
 

Haben SIE Interesse unverbindlich „reinzuschnuppern“?  
Kommen Sie doch einfach zu einer unserer nächsten Referatssitzungen oder 
schicken Sie eine E-Mail an mitgliederbetreuung@blv-bw.de.   

Die Referatsleiterin, Anna Herzog, steht Ihnen auch gerne per E-Mail unter 
a.herzog@blv-bw.de für Fragen und Anregungen zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf Sie/Dich!

mailto:mitgliederbetreuung@blv-bw.de
mailto:a.herzog@blv-bw.de
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Unsere Verbandsstruktur 

 

 

 

 
 

Hauptvorstand (HV) 

Der Hauptvorstand ist das wichtigste Organ des BLV. Er beschließt über grundsätzliche bildungs- 
und schulpolitische, dienst-, besoldungs- und versorgungsrechtliche sowie arbeitsrechtliche Fragen 
und Aktivitäten. 

Der HV tagt i.d.R. zwei Mal pro Jahr (Frühjahr und Herbst) und besteht u.a. aus dem 
Geschäftsführenden Vorstand, den Vorsitzenden und Stellvertretern/innen der Landesbezirke, 
den Vorsitzenden der Regionalgruppen und den Referatsleitern. 

Geschäftsführender Vorstand (GV) 

Der Geschäftsführende Vorstand hat insbesondere die Aufgabe, über die laufenden 
Verbandsangelegenheiten zu beraten und zu beschließen, zu informieren und die Informations- 
und Serviceleistungen für die Mitglieder zu gewährleisten. 

Der GV tagt ca. 4-5 Mal pro Jahr und besteht aus dem Vorstand, den Vorsitzenden der 
Landesbezirke, einem für die Finanzen zuständigen Mitglied, den weiteren Mitgliedern (i.d.R. 
die Referatsleiter) und dem Geschäftsführer mit beratender Stimme. 
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Die BLV-Referate 
 

§ 19 Referate 

(1) Die Referate dienen der fachlichen Vertiefung der satzungsgemäßen Aufgaben des BLV sowie 
der Zuarbeit für den Geschäftsführenden Vorstand. 

(2) Der Geschäftsführende Vorstand beschließt über die Errichtung, Auflösung, Aufgaben und 
Strukturen der Referate im Einzelfall oder in einer Geschäftsordnung. 

(3) Der Geschäftsführende Vorstand wählt die Referatsleitungen. Die Mitglieder eines Referats 
können eine erste und zweite Stellvertretung wählen. 

(4) Die Mitglieder der Referate sind Expertinnen/Experten ihres Fachgebiets; sie werden von den 
jeweiligen Referatsleitungen berufen und abberufen. 



BLV Referat Mitgliederbetreuung  
   

Informationen für Funktionsträger/-innen   

 

Stand:  01/2024  

 
 

Seite 6/22 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V. (Berufsschullehrerverband) 
Schwabstraße 59  70197 Stuttgart  Tel. 0711 489837-0  Fax: 489837-19  E-Mail: info@blv-bw.de  Internet: www.blv-bw.de 



BLV Referat Mitgliederbetreuung  
   

Informationen für Funktionsträger/-innen   

 

Stand:  01/2024  

 
 

Seite 7/22 

Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V. (Berufsschullehrerverband) 
Schwabstraße 59  70197 Stuttgart  Tel. 0711 489837-0  Fax: 489837-19  E-Mail: info@blv-bw.de  Internet: www.blv-bw.de 

 
 

Betreuungsstruktur unserer Mitglieder 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

4 Landesbezirke 25 Regionalgruppen 

320 „VBs“ 
Verbandsbeauftragte 
an den Schulen 

 
über 10.500 Mitglieder 
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Ihre Ansprechpartner 

 
Geschäftsstelle (Hauptamt) 

 
 

Name, Funktion Kontakt Arbeitsschwerpunkte 

Gerhard Fechner 
Geschäftsführer 

g.fechner@blv-bw.de 
0711 489837-0 

Rechtsschutz, Organisation, 
Finanzen, Personal, 
Versicherungen 

Laura Maria Schütte 
 

l.schuette@blv-bw.de 
0711 48 98 37-22 

Projektmanagement, IT, Presse, 
Homepage (inkl. Webshop) 

Janina Maurer 
Teamleitung  

j.maurer@blv-bw.de 
0711 489837-24 

Buchhaltung, Reisekosten, 
Versicherungen, 
Mitgliederverwaltung 

Annette Wahl 
 

a.wahl@blv-bw.de 
0711 489837-25 

Buchhaltung, Reisekosten, 
Versicherungen, 
Mitgliederverwaltung 

Julia Weinert 
 

j.weinert@blv-bw-de 
0711 48 98 37-23 

Telefonanlage, Homepage, 
Veranstaltungen/Sitzungen, 
Social Media 

Magda Pinheiro Menezes 
 

m.menezes@blv-bw.de  
0711 489837-21 

Ansprechpartnerin für 
Verbandsbeauftragte, 
Landesbezirk- und 
Regionalgruppenvorsitzende, 
Magazine 

mailto:g.fechner@blv-bw.de
mailto:l.schuette@blv-bw.de
mailto:a.wahl@blv-bw.de
mailto:a.wahl@blv-bw.de
mailto:j.weinert@blv-bw-de
mailto:m.menezes@blv-bw.de
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Ihre Ansprechpartner im Ehrenamt 

 

Name, Funktion Kontakt Arbeitsschwerpunkte 

Anna Herzog 
Leitung Referat 
Mitgliederbetreuung 

a.herzog@blv-bw.de  
Mitgliederbetreuung, 
Mitgliederwerbung, 
Werbemittel, Webshop 

Annkathrin Wulff 
Vorsitzende Landesbezirk 
Nordbaden 

a.wulff@blv-bw.de Landesbezirk Nordbaden 

Julia Nordmann 
Vorsitzende Landesbezirk 
Südwürttemberg 

j.nordmann@blv-bw.de 
Landesbezirk 
Südwürttemberg 

Otto Deubel 
Vorsitzender Landesbezirk 
Nordwürttemberg 

o.deubel@blv-bw.de 
Landesbezirk 
Nordwürttemberg 

Detlef H. Sonnabend 
Vorsitzender Landesbezirk 
Südbaden 

d.sonnabend@blv-bw.de Landesbezirk Südbaden 

 
 
 
 

Die Referatsleiter/-innen (vgl. letzte Seite 
BLV-Magazin) unterstützen Sie ebenfalls gerne bei 
Ihrer inhaltlichen Arbeit.  
 
 
 
 
 
 
 

Unsere BLV-Personalräte/-innen und Ansprechpartner/-innen bei 
fachlichen Fragen finden Sie unter https://blv-bw.de/ueber-uns/personalvertretung/ 

mailto:a.herzog@blv-bw.de
mailto:a.wulff@blv-bw.de
mailto:j.nordmann@blv-bw.de
mailto:k.lermer@blv-bw.de
mailto:d.sonnabend@blv-bw.de
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BLV-Verbandsbeauftragte/r (VB) – Was bedeutet das? 
 

 
 

BLV-Verbandsbeauftragte haben Vorteile: 

 
 Profitieren von frühzeitigen Informationen  

 Bringen Meinungen und Stimmen in die Verbandsgremien ein 

 Haben Zugang zum „Internen Bereich“ der Homepage 

 Erhalten jährlich den USB-Stick-Update „Schul- und Beamtenrecht“ 

 Sind Teil des verbandsinternen Netzwerkes 

 Können sich kostengünstig fortbilden lassen (z.B. beim Beamtenbund) 

 Haben einen deutlichen Wissensvorsprung 

 Sind geschätzt und anerkannt durch die ehrenamtliche Verbandstätigkeit 

 
BLV-Verbandsbeauftragte unterstützen den BLV: 

 
 Begrüßen neue Kolleginnen und Kollegen im Namen des BLV 

 Verteilen Verbandsinformationen an das Kollegium 

 Gratulieren und übergeben ein BLV-Präsent an werdende Eltern 

 Beraten und stellen bei Bedarf den Kontakt zu BLV-Experten her 

 Pflegen das BLV-Informationsbrett 

 Werben Mitglieder  

 Organisieren Schulinterne BLV-Veranstaltungen (z.B. Vorträge zu Elternzeit, 

Rente/Pension, etc.) 

 Unterstützen bei der Vorbereitung der Personalratswahlen (alle 5 Jahre, 

Wahlvorstand, Kandidatensuche) 

 Suchen frühzeitig einen Nachfolger für Ihr Amt

§ 23 Verbandsbeauftragte (gem. Satzung des BLV vom 11.03.2017) 

(1) An jeder Schule oder sonstigen mitgliederführenden Einrichtung fördert grundsätzlich ein(e) 
Verbandsbeauftragte(r) den Informationsaustausch zwischen den Organen des BLV und den 
Beschäftigten vor Ort. Dieses Mitglied ist der örtliche Ansprechpartner für die Mitglieder des BLV. 

(2) Die Bestellung der Verbandsbeauftragten erfolgt nach demokratischen Grundsätzen; in 
Zweifelsfällen entscheidet der Geschäftsführende Vorstand. 
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Begrüßung neuer Kolleginnen und Kollegen 
 
 

Herzlich willkommen an unserer Schule 
 
Liebe Kollegin / lieber Kollege, 

herzlich willkommen an unserer Schule und in unserem Team! 

Sicherlich ist vieles für Sie neu und es gibt 1000 Fragen. Gerne biete ich Ihnen meine Hilfe 
an. Ich bin der/die Verbandsbeauftragte des BLV, dem Verband der Lehrerinnen und 
Lehrer an beruflichen Schulen e.V., an unserer Schule.  

Jede/r dritte Kolleg/in/e in BW ist in unserem Verband organisiert. Wir sind die 
Interessensvertretung für alle Lehrkräfte an Beruflichen Schulen.  

Wir setzen uns auch für SIE ein, z. B. bei 
- Fragen zur Probezeit 
- Aufstiegs- und Beförderungsmöglichkeiten  
- Unterstützung bei Versetzungen 
- Arbeits- und Gesundheitsschutz  
- Forderung nach mehr Lehrerstellen, etc. 

 
Unsere BLV-Mitglieder genießen außerdem Versicherungsschutz (z.B. Diensthaftflicht, 
Schlüsselversicherung, etc.). Sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie mehr wissen 
möchten! 

Meine Kontaktdaten sind: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen einen guten Start an unserer Schule. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
______________________ 
BLV-Verbandsbeauftragte/r 

Name:  

Tel.:  

E-Mail:  

Abt./Raum:  

 

Hier können Sie 

 Ihr Bild 
einfügen. 
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Vorstellung neuer Verbandsbeauftragter 
 

 

Darf ich mich vorstellen? 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

mit den nachfolgenden Angaben stelle ich mich als neue/-r BLV-Verbandbeauftragte/-r an 
unserer Schule vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jede/-r dritte Kolleg/-in/-e in Baden-Württemberg ist in unserem Verband organisiert. Wir 
sind die Interessensvertretung für alle Lehrkräfte an Beruflichen Schulen.  

Wir setzen uns auch für SIE ein, z. B. bei 
- Fragen zur Probezeit 
- Aufstiegs- und Beförderungsmöglichkeiten  
- Unterstützung bei Versetzungen 
- Arbeits- und Gesundheitsschutz  
- Forderung nach mehr Lehrerstellen, etc. 

 
Unsere BLV-Mitglieder genießen außerdem Versicherungsschutz (z.B. Diensthaftflicht, 
Schlüsselversicherung, etc.).  

Sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie mehr wissen möchten! Gerne unterstütze ich Sie. 
Sind die Fragen etwas differenzierter, können unsere kompetenten BLV-Spezialisten in den 
Landesbezirken und den Personalräten auf Bezirks- und Kultusministeriumsebene 
weiterhelfen. In der kollegialen Gemeinschaft liegt unsere Stärke. 

Ich wünsche Ihnen einen weiteren guten Verlauf des Schuljahres. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

______________________ 

BLV-Verbandsbeauftragte/r 

Name:  

Tel.:  

E-Mail:  

Abt./Raum:  

 

Hier können Sie 

 Ihr Bild 
einfügen. 
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Informations- und Werbemöglichkeiten  

an Ihrer Schule 
 
Persönliche Gespräche 

Jede/r freut sich über eine persönliche Ansprache. Gratulieren Sie 
BLV-Mitgliedern zum Geburtstag oder zum Familienzuwachs. 
Helfen Sie neuen Kolleginnen und Kollegen, sich an der Schule 
zurecht zu finden.  

 
 
Postfächer  
 
Verteilen Sie bitte zeitnah die Verbandshefte, BLV-
Standpunkte, Pressemitteilungen etc. an die BLV-
Mitglieder und ggf. an interessierte Nicht-Mitglieder. 
 
 
 

       Veranstaltungen 
 

 
 

BLV-

Infob

rett 

Neben Ihrem persönlichen Einsatz als 
Verbandsbeauftragter, als erster 
Ansprechpartner „vor Ort“, ist auch in Zeiten der Digitalisierung ein „gut gefüttertes“ 
BLV-Informationsbrett an der Schule ein wichtiges Kontaktmedium. Viele 
Schulleitungen stellen ein Infobrett im Lehrerzimmer zur Verfügung. Hier sollten die 
BLV-Informationen für das gesamte Kollegium gut sichtbar angebracht werden. Im 
Webshop finden Sie ggf. benötigte Materialien. 

Wir bieten aktuelle Vorträge an, z. B. 
Beförderungen, Probezeit, Gesundheitsschutz, 
Eltern- und Pflegezeiten, usw. Sprechen Sie sich 
dabei mit den ÖPR-Kollegen/-innen ab und regen 
Sie unser Vortragsangebot für die nächste 
Personalversammlung an Ihrer Schule an. Die 
Landesbezirksvorsitzenden, RGV, Geschäftsstelle 
und Referatsleiter helfen Ihnen gerne tatkräftig bei 
der Organisation. 
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Beispiel eines BLV-Infobrettes 
 
 
 

 
 

 Sie sind neu im Amt als VB?  

 Vorstellung am BLV-Brett (Vorlage siehe BLV-Homepage/Interner 
Bereich).  
 

 Sind die Unterlagen noch aktuell?  

 Kontaktdaten VB, BPR- und HPR-Mitglieder? 
 Weniger ist mehr!  
 Ein gutes, informatives BLV-Brett „zieht an“! 

 

 Benötigen Sie weitere Materialien?  

 Bestellen Sie kostenlos im „Webshop“!  
 Wenden Sie sich an Ihren Landesbezirk oder das Referat 

Mitgliederbetreuung

Hinweispfeile 
setzen Akzente 
- im Webshop  

Aktuelle Pressemitteilungen, 
Standpunkte, Informationsflyer, 

Veranstaltungsinfos etc. erhalten 
Sie per Post oder E-Mail  

– E-Mail bitte immer Ausdrucken! Zeitschriftenständer für 
BLV-Magazine, etc. 

- im Webshop 

Bilder von 
Veranstaltungen 

wirken als 
Blickfang 

VB – Kontaktdaten 
Vorlage im 

Internen Bereich 

Info-Band gibt es  
- im Webshop 

Ihre BPR-
Mitglieder - Flyer 

bei der 
Geschäftsstelle 

erhältlich 
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Lätzchen - Aktion 

 

Mit dieser Aktion wollen wir die Nähe der Verbandsbeauftragten zu den BLV-
Mitgliedern und potentiellen Mitgliedern im Kollegium fördern.  

Die Verbandsbeauftragten können mit diesem kleinen Präsent den werdenden Eltern 
persönlich sowie im Namen des BLV zum Nachwuchs gratulieren.  

 

Das Geschenk sollte immer persönlich zusammen mit der 
Glückwunschkarte (vgl. Vorlage im Webshop) überreicht werden.  

Die Lätzchen bestellen Sie bitte im Webshop.  

 
 
 

To-do bei Elternzeiten: 

Der/Die Verbandsbeauftragte gibt eine Veränderungsmeldung an die Geschäftsstelle 
und informieren somit über den Beginn und ggf. die Dauer der Beurlaubung des 
Mitglieds oder aber das Mitglied ändert seine Daten direkt selbst im digitalen 
Mitgliederbereich. Während einer Beurlaubung wird das BLV-Magazin an die 
Privatadresse des Mitgliedes versandt. 

Bei Meldung von Elternzeiten und Mutterschutz erhält das Mitglied automatisch ein 
Schreiben sowie ein persönliches Exemplar unseres BLV-Spezial „Mutterschutz, 
Elternzeit, Elterngeld“ von der Geschäftsstelle übersandt.  
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Regionalgruppen(vorsitzende/r)  
 
Als Vorsitzende/r einer Regionalgruppe sind Sie Teil des BLV-Hauptvorstandes und 
gestalten die Arbeit des BLV auf höchster Ebene mit. Darüber hinaus sind Sie 
Ansprechpartner für die Landesbezirksvorsitzenden sowie für die 
Verbandsbeauftragten.  
Sie organisieren u.a. die jährlichen Regionalgruppenversammlungen in Ihrer 
Regionalgruppe und sorgen so für einen regelmäßigen Austausch zwischen den 
Verbandsbeauftragten ihrer Region. 

 
 

 

§ 22 Regionalgruppen (gem. Satzung des BLV vom 11.03.2017) 

(1) Die Versammlung einer Regionalgruppe soll ein Mal im Kalenderjahr einberufen werden. Sie 
findet auf Einladung und unter der Leitung des / der Vorsitzenden der Regionalgruppe statt. 

(2) Die Versammlung einer Regionalgruppe besteht aus den Verbandsmitgliedern der jeweiligen 
Regionalgruppe. Sie ist auch einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder der 
Regionalgruppe dies beantragt. 

(3) Die Versammlung einer Regionalgruppe wählt für die Dauer von drei Jahren eine 
Vorsitzende/einen Vorsitzenden sowie eine erste und zweite Stellvertretung. Für den Fall des 
vorzeitigen Ausscheidens gilt § 21 Abs. 3 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(4) Für die Vertretung der Senioren /-innen in den Regionalgruppen gilt § 21 Abs. 4 entsprechend. 

(5) Die Versammlung einer Regionalgruppe wählt ihre Delegierten für die Dauer von drei Jahren. 
Dabei erhält sie je angefangene 60 Mitglieder eine Delegierte / einen Delegierten. 

Je Regionalgruppe sollen mindestens zwei Ersatzdelegierte gewählt werden. 
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Checkliste Veranstaltung organisieren 

 

Terminfindung: 
o Terminabsprache mit Referenten 
o Terminkollisionen mit Hilfe des BLV-Kalenders vermeiden 
o Räumlichkeiten anfragen/reservieren 
o Terminankündigung:  

 www.blv-bw.de  interner Bereich  Veranstaltung melden 
 Plakat am BLV-Infobrett nicht vergessen! 
 Per Email / Brief 

o Genehmigung einholen (z.B. bei ÖPR-Schulung) 

 

Inhaltliche Vorbereitung: 
o Themen – Was ist interessant und aktuell? 
o Referentinnen/Referenten frühzeitig anfragen 
o Veranstaltungsdauer „zumutbar“ gestalten (Zeitvorgaben für TOP vereinbaren) 
o Beiprogramm, wenn es sich anbietet, z. B. Betriebsbesichtigungen (max. 1,5 

Std. Zeitumfang), kulturelles Angebot (Konzert, Musical, ...), Wanderungen, 
Stadtbesichtigungen, o.ä. 

o Kosten: Bitte Kosten- und Kassenordnung des BLV beachten. 
Bitte vorab Kosten der Veranstaltung schätzen und – vor dem Abschluss von 
Verträgen - vom Planansatzverantwortlichen genehmigen lassen (LB-
Vorsitzender oder Referatsleiter). Ggf. Eigenbeteiligung vorsehen und 
einsammeln – diese sollte höher ausfallen, je größer der Freizeitanteil der 
Veranstaltung wiegt. 

Einladungen: 
o Einladungen im BLV-Layout, mehrfarbig, mit Unterschriften  
o Hinweis auf Reisekostenerstattung (ja oder nein) 
o Empfänger:  

 entsprechende Zielgruppe 
 zur Kenntnis an: GS, BLV-Vorstand, HPR- und BPR-Mitglieder des 

Landesbezirks, ggf. Referatsmitglieder 
o Verteilung/Versand: 

 Einladungsschreiben mind. 3 Wochen vor Termin versenden 
 Verteilung durch die VB über die Schulpostfächer (mind. 2 Wochen vorher) 
 Ggf. Versand über GS und/oder mit BLV-Magazin vorsehen 

http://www.blv-bw.de/
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Organisation: 
o Werbematerial-Bestellung über BLV-Homepage  Werbematerial bestellen 

 BLV-Luftballons als Wegweiser 
 Werbematerial wie Blöcke, Stifte, BLV-Servietten 
 Ggf. Präsente für Referenten, Hilfskräfte, etc. 

o Protokollführung festlegen  
o Artikel für BLV-Magazin vorsehen 
o Technische Ausstattung prüfen (Beamer, Elmo, ...); Wer fotografiert? 
o Hilfskräfte für Auf-/Abbau organisieren 
o BLV-Schild oder BLV-Luftballons aufhängen  
o BLV-Roll-up und Tischtücher besorgen (Absprache mit Landesbezirksvorsitz) 
o Vgl. auch Professioneller Auftritt (Interner Bereich)  
o Anwesenheitsliste und Reisekostenformular vorbereiten 
o Teilnahmebescheinigung erstellen  

 

Durchführung: 
o Begrüßung insbesondere der BLV-Ehrenmitglieder, Gastreferent/innen/en,  

auch evtl. Nichtmitglieder, anwesende Schulleitungen 
o Anwesenheitsliste umlaufen lassen (blv-bw.de  interner Bereich  …) 
o Fotografieren: Gruppenbild, Anwesende, Referenten (ggf. vorher absprechen – 

Datenschutz!) 
o Ergebnisprotokoll (Protokollvorlagen von GS erhältlich / Homepage) 
o Dank an Vorbereitungsteam und an Anwesende am Ende der Veranstaltung  
o Teilnahmebescheinigungen aushändigen ggf. auf Reisekostenordnung 

hinweisen  
 

Nachbereitung: 
o Protokoll an GS und an Landesbezirksvorsitzende versenden 
o Abrechnung (gem. Kostenordnung) inkl. Belege mit Anwesenheitsliste an die GS  
o Artikel, Fotos an die Redaktionsleitung (redaktion@blv-bw.de) mailen 

(Redaktionstermine im BLV-Magazin beachten)  
 

Richtwerte für Kosten (siehe BLV-Kostenordnung): 
o Verköstigungsausgaben: ca. 5,00 € pro Mitglied 

o Kosten für Referent/innen/en oder andere höhere Auslagen müssen im Vorfeld 
mit dem/der Landesbezirksvorsitzenden abgesprochen und an die GS 
kommuniziert werden. Honorargrenzen der Kostenordnung beachten. 

mailto:redaktion@blv-bw.de
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Corporate Design / einheitlicher Auftritt 
 

Schriftstücke: 

Um ein einheitliches Auftreten unseres Verbands nach außen zu sichern, 
sollte bei allen BLV-Schriftstücken ein einheitliches Corporate Design (CD) 
verwendet werden. 

Das Corporate Design besteht aus den Komponenten: 

 Logo: Position oben rechts 
 zwei dünne gelbe Linien oben und unten 
 Schrift Arial 
 Farben:  

      Blau HKS 41 /  RGB: 0 – 32 – 96 - 32 – 96ern: 0 - 0 - 102 
Gelb HKS 71 /  RGB: 204 – 153 – 0 

 Fußzeile Hochlage – 2-zeilig 
 Querlage – 1-zeilig 

Alle Vorlagen erhalten Sie gedruckt oder in digitaler Form von 
unserer Geschäftsstelle. 

Für Flyer gibt es Vorlagen, die über die Geschäftsstelle sowie den 
internen Bereich der Homepage zu erhalten sind. 

 

E-Mail-Signatur: 
 

Vorname Nachname 

 
 
 
 
 
 
 

  

Visitenkarten: 
 
Funktionsträger können bei Bedarf Persönliche Visitenkarten über die 
Geschäftsstelle in Auftrag geben. 

Achtung: 

Neue Powerpoint-Vorlage! 
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Login Mitglieder-Bereich - Interner Bereich 
 
Seit 2018 können sich BLV-Mitglieder im internen Bereich anmelden. 
Funktionsträger/-innen finden dort zudem zahlreiche Informationen und Funktionen. 
 

 

 

 
 

Erstmalige Anmeldung: 

1. Klicken Sie auf das Personen-Icon  

2. Folgen Sie der Anleitung. Sie benötigen Ihre E-Mail-Adresse, welche auch 
der Geschäftsstelle bekannt sein muss. 

3. Beim erstmaligen Registrieren müssen Sie Ihr Passwort ändern. Wählen Sie 
den Link „Neues Passwort erstellen“ und geben Sie dort Ihre E-Mail-
Adresse ein. Danach legen Sie ein persönliches Passwort fest. 

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass das System nicht alle Sonderzeichen 
akzeptiert. Verwenden Sie daher nur einfache Sonderzeichen wie z.B. Punkt und 
Ausrufezeichen. 
 
Bei Problemen oder Fragen, wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle, da 
nur diese die technischen Voraussetzungen und nötige Mitgliederdaten besitzt. 

 
 

Anmeldung nach Erstanmeldung: 

1. 1. Klicken Sie auf das Personen-Icon  

2. Geben Sie als Kennung Ihre E-Mail-Adresse ein und danach Ihr bei der 
Erstanmeldung festgelegte Passwort. 

Wichtig: Bei Problemen oder Fragen, wenden Sie sich bitte an die 
Geschäftsstelle, da nur diese die technischen Voraussetzungen und nötige 
Mitgliederdaten besitzt. 
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Web-Shop 
 

Seit 2018 können Funktionsträger/-innen über unseren Webshop Werbematerialien 
online bestellen. So geht es: 
 
 

 

 

 

 
 

Rahmenbedingungen für Webshop-Bestellungen: 

 Es sind nur noch Bestellungen über den Webshop möglich 

 Sie erhalten eine Bestellbestätigung per E-Mail 

 Für eine rechtzeitige Lieferung sollte die Bestellung mind. 5 Werktage vor der 
Veranstaltung erfolgen.  

 Bitte beachten Sie die vorgesehenen Zielgruppen (Geschenke für 
Einzelpersonen, Streuwerbeartikel) 

 Bei Geschenken ist aus steuerlichen Gründen der Anlass/Name anzugeben, 
z.B. Regenschirme Referent XY 

 Bei Problemen/Rückfragen zur Lieferung wenden Sie sich bitte an das 
Materiallager: 

IDEAL-PACK GmbH Verpackungs- und Versandservice 
Pfaffenstraße 47-49 
74078 Heilbronn 
Abteilung: E-Commerce 
E-Mail: lager@ideal-pack.de 
 

 Fragen zu den Werbemitteln und deren Verwendung beantwortet Ihnen gerne 
die Geschäftsstelle (Tel.: 0711 489837-0) oder das Referat Mitgliederbetreuung  

 

Webshop-Wegweiser: 

1. Loggen Sie sich auf den Seiten des BLV im 
internen Bereich  

 Klicken Sie dafür auf das Personen-Icon 

 Geben Sie Ihre Zugangsdaten ein 

2. Gehen Sie auf „Webshop“ und wählen Sie die 
gewünschte Produktkategorie aus. 

Legen Sie die gewünschten Werbematerialien in 
den Warenkorb und schließen Sie Ihre Bestellung 
ab.  
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Anlagen 
 

1. Jubiläumsgeschenke  

2. Info USB-Stick 

3. Kostenordnung 

4. Reisekostenformular 

5. Beitragsordnung  

6. Gründe für die Mitgliedschaft 

7. Versicherungsbedingungen 

8. Beitrittsformular 

9. Anleitung: Persönliche Daten ändern/prüfen 

 

Vorlagen 
 

1. Ansprache neue Kolleginnen und Kollegen 

2. Vorstellung neue Verbandsbeauftragte 

 



 
 

Berufsschullehrerverband 
Baden-Württemberg

Referat Mitgliederbetreuung
 

Stuttgart, den 8. März 2023 
 

 
Jubiläumsgeschenke 2023       
 
Liebe/r Regionalgruppen-Vorsitzende/r, 
 
es ist wieder soweit: Wir ehren viele verdiente BLV-Mitglieder und Jubilare für ihre 
langjährige Mitgliedschaft und Treue zum BLV.  
 
Die Überreichung der Dankesurkunde und einer kleinen Wertschätzung erfolgt in 
den Landesbezirken und Regionalgruppen individuell.  
 
Um Sie bei der Suche nach einem passenden Geschenk zu unterstützen, anbei 
einige Vorschläge aus unserem Webshop. Bitte beachten Sie die Maximalbeträge, 
die in der Regel nicht ausgeschöpft werden sollten (laut der BLV-Kostenordnung). 
Darüber hinaus kaufen Sie bitte selber keine eigenen Geschenke, sondern 
verwenden Sie bitte unsere Werbeträger als Geschenk.  
Bitte denken Sie auch an die 30% Steuer, die der BLV bei Geschenken über 10€ 
zusätzlich an das Finanzamt zu entrichten hat. 
 

 

* KollegInnen, die im angegebenen Jahr Verbandsbeauftragte/Vorstandsmitglieder waren, haben dieses 
Geschenk bereits erhalten! 

Sie finden die Artikel in unserem Webshop, auf den Sie als Funktionsträger 
über den internen Bereich der BLV-Homepage (Interner Bereich  
Mitglieder-Bereich  Webshop) Zugriff haben. 
 
Bestellungen sind nur über den Webshop möglich! 

— 
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Zurück an: 

 
Berufsschullehrerverband (BLV)     oder: 
Schwabstr. 59      Fax:   0711 48983719 
70197 Stuttgart       E-Mail:  info@blv-bw.de 
 

 

__________________________________________________________ 

 

  Bitte senden Sie mir den kostenlosen        - Stick für Lehrerinnen 

und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg mit 

Informationen zum Schul- und Beamtenrecht. 

  

        (Stand: September 2023) 

 

 

___________________________________________________________________ 

Vor- und Zuname 

 

_________________________________________________________________________ 

Straße 

 

_________________________________________________________________________ 

Postleitzahl/Ort 

 

_________________________________________________________________________ 

E-Mail 

 

Persönliche Daten werden nicht weitergegeben.  

 

Machen Sie mit! Gemeinsam sind wir stark! 

http://www.blv-bw.de/
mailto:info@blv-bw.de
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Kostenordnung 

gem. § 24 Abs. 4 der Satzung des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruf-

lichen Schulen in BW e. V. (BLV) 

beschlossen vom Hauptvorstand am 21.10.2017,  

zuletzt geändert durch Beschluss das Hauptvorstands vom 19.10.2018. 

 
§ 1 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit 
 

Der Verein ist nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit zu führen, das heißt, die 
Aufwendungen müssen in einem wirtschaftlichen Verhältnis zu den erzielten und 
erwarteten Erträgen stehen. Reisekosten und sonstige Kosten dürfen nur dann erstattet 
werden, wenn satzungsgemäße Aufgaben des BLV erledigt werden. 
 

§ 2 
Erstattungsgrundsätze 

 
(1) Funktionsträger, Mitarbeiter des BLV und Hilfskräfte erhalten Kostenerstattungen für 
die Teilnahme an Veranstaltungen des BLV und der Dach- und Schwesterverbände und 
sonstigen Gremien, in welchen der BLV vertreten ist. Erstattungsfähig sind außerdem die 
Kosten für die Teilnahme an repräsentativen Veranstaltungen und an verbandsbezoge-
nen Gesprächen. Voraussetzung ist, dass die Kosten angemessen sind, keine Erstattung 
der angefallenen Kosten durch Dritte erfolgen kann und der Funktionsträger der betref-
fenden Veranstaltung örtlich und sachlich zuordenbar ist. 

Funktionsträger des BLV sind solche Personen, die ein in der Satzung definiertes Amt 
innehaben. 

Hilfskräfte sind solche Personen, die der Vorsitzende des jeweiligen BLV-Gremiums zur 
Unterstützung einer Veranstaltung heranziehen kann. 

(2) Vorsitzende in der Satzung definierter BLV-Gremien können Gäste einladen und die-
sen eine Kostenerstattung nach dieser Kostenordnung genehmigen. 

(3) Vor jeder Sitzung sendet der Vorsitzende die zugehörige Einladung und anschließend 
das Protokoll sowie eine Teilnehmerliste an die BLV-Geschäftsstelle. 

(4) Auslagen an Dritte sind auf Nachfrage der Geschäftsstelle durch einen Rechnungsbe-
leg – Kopie/Datei genügt – nachzuweisen. Steht ein Beleg nicht zur Verfügung, ist ein 
gesonderter Eigenbeleg einzureichen. Die dafür erforderlichen Mindestangaben befinden 
sich auf dem hier angehängten Muster „Eigenbeleg“, siehe Anlage 1. Rechnungsbelege 
sind für die Dauer von einem Jahr nach Erstattung der Reisekosten aufzubewahren. 

(5) Eine Erstattung nach dieser Kostenordnung setzt voraus, dass der schriftliche Erstat-
tungsantrag (E-Mail genügt) spätestens vor Ablauf des nächsten Kalenderjahres, in dem 
der Anspruch entstanden ist, in der BLV-Geschäftsstelle eingeht (Ausschlussfrist). 
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§ 3 
Reisekosten 

Reisekosten sind die Fahrkartenkosten mit der Deutschen Bahn oder anderer Bahnver-
kehrsanbieter, inklusive IC-/ICE-Zuschläge und Sitzplatzreservierung, die Kilometerpau-
schale für Fahrten mit dem eigenen Kfz, bei Unabweisbarkeit auch angemessene Kosten 
für ein Taxi, wenn günstigere Transportmöglichkeiten nicht verfügbar sind oder einen un-
verhältnismäßig großen Zeitaufwand verursachen würden, sowie die Kosten für ange-
messene Hotelübernachtungen am Ort der Veranstaltung.  

Die Buchung von Flugreisen soll so frühzeitig erfolgen, dass Sondertarife der Fluggesell-
schaften genutzt werden können. Es ist generell die zum Zeitpunkt der Buchung güns-
tigste Reisemöglichkeit (Touristen bzw. Economyklasse) zu wählen. 

 
a) Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
Bei Bahnfahrten werden den Mitgliedern des Geschäftsführenden Vorstands (GV) sowie 
den Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden der Fahrpreis für die 1., allen anderen ab-
rechnungsberechtigten Personen der Fahrpreis für die 2. Beförderungsklasse erstattet. 
Abweichend davon erhalten bei Fahrtzielen außerhalb Baden-Württembergs alle abrech-
nungsberechtigten Personen eine Erstattung für den Fahrpreis der 1. Klasse, sofern nicht 
Dritte die Reisekostenerstattung nach deren Richtlinien übernehmen.  
 
GV-Mitglieder sowie Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende erhalten eine Erstattung ihrer 
Kosten für eine Bahncard 25 oder 50 der 1. Klasse, sofern sich nach deren eigenverant-
wortlicher Kalkulation und Prognose eine Einsparung für den BLV ergibt.  
Sonstige Funktionsträger erhalten eine Erstattung ihrer Kosten für eine Bahncard 25 oder 
50 der 2. Klasse, sobald eine Einsparung für den BLV aufgrund ausreichender Bahnfahr-
ten realisiert wurde. 
 
b) Benutzung eines Kraftfahrzeugs 
Für jeden gefahrenen Kilometer wird ein pauschaler Betrag von 30 Cent erstattet. Bei 
Bildung von Fahrgemeinschaften werden je weiteren Mitfahrer fünf Cent je Mitnahmeki-
lometer erstattet.  
Für die Durchführung von umfangreichen Materialtransporten werden je Fahrt zusätzlich 
10,00 EUR pauschal erstattet. 
 
c) Reisenebenkosten und Verpflegungskosten 
Anstatt der tatsächlichen durch Belege nachgewiesenen angemessenen Auslagen kön-
nen diese alternativ ohne Belegnachweis - auf Antrag – wie folgt erstattet werden: 
 
 ohne Bewirtung mit Bewirtung 
Reisedauer  
ab 3 bis 6 Stunden 

12,00 EUR 3,00 EUR 

Reisedauer  
von mehr als 6 Stunden 

24,00 EUR 6,00 EUR 
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§ 4 
Fahrzeugschäden bei Verbandstätigkeit 

 
Wenn eine in § 2 Abs. 1 genannte Person bei der Erledigung satzungsgemäßer Aufga-
ben mit privateigenem Fahrzeug unterwegs ist und an diesem einen Fahrzeugschaden 
erleidet, der nicht von Dritten ersetzt wird, entscheidet der GV auf Antrag über eine Kos-
tenerstattung nach folgender Maßgabe: 
 
1. Es besteht kein Anspruch auf eine Kostenerstattung; der GV entscheidet in freiem 

Ermessen und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles. 
2. Bei einem der Versicherung gemeldeten Schaden kann der BLV die mit dieser ver-

einbarte Selbstbeteiligung sowie den von der Versicherung bezifferten finanziellen 
Nachteil infolge einer Rückstufung in der Schadenfreiheitsklasse erstatten.  
Alternativ kann der BLV den von einer Werkstatt ausgewiesenen Rechnungsbetrag 
für die tatsächliche Reparatur eines Bagatellschadens übernehmen, falls dies finanzi-
ell vorteilhaft ist. 

3. Eine Erstattung darf den Höchstbetrag von 1.500,00 EUR je Schadensereignis nicht 
übersteigen. 

4. Der Erstattungsantrag ist nebst Belegnachweisen spätestens 6 Monate nach dem 
Schadensereignis schriftlich bei der BLV-Geschäftsstelle einzureichen (Ausschluss-
frist). 

 
§ 5 

Sachkostenersatz 
 
(1) GV-Mitglieder können Auslagen für Bürokosten - auf Antrag - wie folgt abrechnen: 
a) Pauschal ohne Belegnachweis:  
Bürosachkosten (Papier, Drucker, Porti, Telefon, Internet, PC usw.)  
40,00 EUR pro Monat oder 
b) Einzelabrechnung mit Belegnachweis: 
Abrechnung der tatsächlich angefallenen Sachkosten (Kosten für Druckerpatronen oder 
Telefon ist im Verhältnis BLV/privat zu schätzen und entsprechend zu beantragen). 
 
(2) Sonstige Funktionsträger rechnen ihre Sachkosten stets über Einzelabrechnung mit 
Belegnachweis ab. 

 
§ 6 

Fortbildungen 
 
Funktionsträger des BLV erhalten Kostenerstattung für die Teilnahme an Fortbildungen, 
soweit sie der fachlichen Zuständigkeit des Funktionsträgers im BLV entsprechen. Die 
Fortbildungen können beim DBB oder anderen qualifizierten Anbietern mit vergleichba-
rem Kostenniveau in Anspruch genommen werden. 
Die Teilnahme an einer Fortbildung muss vorab von einem Vorstandsmitglied, dem Ge-
schäftsführenden Vorstandsmitglied Finanzen oder dem Geschäftsführer genehmigt wer-
den. 
 

§ 7 
Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden 

 
Der Vorsitzende erhält - unbeschadet der sonstigen Auslagenansprüche - eine Auf-
wandsentschädigung von monatlich 400,00 EUR. 
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§ 8 
Honorarobergrenzen für externe Referenten 

 

Honorarobergrenzen für externe Referenten (nicht dem § 2 Abs. 1 zugehörige Personen) 
bei der Mitwirkung an BLV-Veranstaltungen z. B. durch Vortrag, Diskussionsleitung, 
Statement o. ä. 
 

Halbtageseinsatz 300,00 EUR (inkl. USt.) 
Ganztageseinsatz 600,00 EUR (inkl. USt.) 

 

Abweichungen von der Obergrenze müssen vor einer vertraglichen Bindung vom Ge-
schäftsführenden Vorstand genehmigt werden.  
Der Vorsitzende des betreffenden BLV-Gremiums kann dem Referenten zusätzlich Rei-
se- und Bewirtungskosten in Höhe der in dieser Kostenordnung festgelegten Sätze zusa-
gen. 
Referenten aus dem Personenkreis des § 2 Abs. 1 erhalten grundsätzlich kein Honorar. 

 

§ 9 
Geschenke bei Verbandsjubiläen 

Bei Verbandsjubiläen können Geschenke überreicht werden. Je nach Dauer der Ver-
bandszugehörigkeit bemisst sich der Wert der Geschenke wie folgt: 

25 Jahre bis zu 15,00 EUR 

40 Jahre bis zu 25,00 EUR 

50, 60, 70 Jahre bis zu 30,00 EUR 

 

§ 10 
Todesfälle 

Im Todesfall eines Ehren- oder Hauptvorstandsmitglieds kann der Verband einen 
Kranz/Blumengebinde bis zum Wert von 150,00 EUR, bei Ehrenvorsitzenden zusätzlich 
einen Nachruf in der Zeitung bis zu 500,00 EUR erstatten. Die Entscheidung obliegt dem 
Landesbezirksvorsitzenden. 

 
§ 11 

Zuständigkeit 

In Zweifelsfällen entscheidet ein Vorstandsmitglied oder das Geschäftsführende Vor-
standsmitglied Finanzen oder der Geschäftsführer. Ist der Antragsteller mit der Entschei-
dung nicht einverstanden, so entscheidet der Vorstand durch Beschluss. 

 

§ 12 
Inkrafttreten 

Diese Kostenordnung tritt am 19.10.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Kosten-
ordnung in der Fassung vom 21.10.2017 außer Kraft. 
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Anlage 1: 

 

 

EIGENBELEG 

als Anlage zur Reisekostenabrechnung 

Name: ………………………………………………………………….…………………………… 

Vorname: …………………………………………………………….…………………………….. 

Anlage zur Reisekostenabrechnung vom: ……………………….…………………………….. 

Reise von: ………………….….…..……..…. nach: ……………...……………………...……… 

Reisezweck / Veranstaltung:……………………………….………………….…………………. 

Datum Kostenentstehung:……………………………………………………...………………… 

Art der Kosten: ………………………………………………………………………………….…. 

Höhe der Kosten: …………………………..…EUR  

Begründung: ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

__________________________________________  

Datum und Unterschrift  



Reisekostenformular 
Name, Vorname       

Anschrift       

Kontoverbindung 
IBAN D E                     

 

BIC            
 

Abrechnungszeitraum       

1. Abrechnung von Reisekosten gemäß der Kostenordnung des BLV  
Gem. § 2 KO nur für Funktionsträger (Personen, die ein in der Satzung definiertes Amt innehaben), Mitarbeiter des BLV und Hilfskräfte (Personen, die der Vorsitzende des jeweiligen BLV-
Gremiums zur Unterstützung seiner Veranstaltung heranziehen kann) 
Auszug aus der Kostenordnung § 3 c (Verpflegungskosten): entweder anhängender Beleg oder mit gestellter Bewirtung 3,00 € (ab 3 Std Reisedauer) bzw. 6,00 € (über 6 Std.);  
ohne Bewirtung: 12,00 € (ab 3 Std.) bzw. 24,00 € (über 6 Std.). Übernachtungskosten bitte unter Ziffer 2 eintragen. 

 
Kostens

telle 
(Nr.) 

 

 

Beleg- 
Nr. 

 

Datum 
 

 

Zielort der Reise und Anlass 
 

Autofahrt 
(hin und zurück) 

 

Namen der 
Mitfahrer/-innen 

 
(je Mitfahrer/Mit-
fahrerin werden 
5 ct/km erstattet) 

Fahrkarte/ 
Park & 
Ride 

in EUR 

Reiseneben- 
Verpflegungs

kosten 
(§ 3 c KO) 

Gesamt-
betrag 
in EUR 

km (30 ct/km) 
Betrag € 

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

                                                            

Summe Auslagen 1       

Sonstige Auslagen bitte auf folgendem Blatt abrechnen – Bei Bedarf Folgeblatt mitliefern                                                                                                              

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben (wenn Positionen 2 und 3 entfallen): 
Datum/Unterschrift 



Reisekostenformular 
Abrechnung von sonstigen Auslagen: 
Bitte Belege beifügen (und Datum der Veranstaltung zuordnen). Tagungsleiter: Bitte Anwesenheitsliste beifügen. 
Für Transportkosten von Material können pauschal 10,00 € erstattet werden. 
 
2. Auslagen anlässlich einer Veranstaltung / eines Seminars / einer Tagung 

Kosten
stelle 
(Nr.) 

 

Beleg- 
Nr. 

Datum Veranstaltung / Seminar / Tagung Art der Auslage Betrag 
in € 

Transport- 
fahrten 

Gesamtbetrag in € 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

Summe Auslagen 2       

 
3. Sonstige Auslagen  

   
       06.04.2018 Fechner/Wahl 

Kosten
stelle 
(Nr.) 

 

Beleg-
Nr. 

Datum Grund Betrag in € 

                              

                              

                              

Summe Auslagen 3       

Summe Auslagen 1 - 3       

Ich versichere die Richtigkeit der Angaben: 
Datum/Unterschrift 
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 Beitragsordnung 
des Verbandes der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg e. V. 
(Berufsschullehrerverband)  

§ 1 
Mitgliedsbeitrag 

Bezeichnung  Deputat  Monatlicher Beitrag in 
EUR  

Wiss. Lehrer /-innen (WL) ab 19 Deputatsstunden  15,00  

Techn. Lehrer /-innen (TL) ab 22 Deputatsstunden  11,00 

Wiss. Lehrer /-innen im Ruhestand / 
in Rente  

 11,00  

Techn. Lehrer /-innen im Ruhestand 
/ in Rente  

 7,50  

Wiss. Lehrer /-innen  unter 19 Deputatsstunden  11,00  

Techn. Lehrer /-innen  unter 22 Deputatsstunden  7,50  

Techn. Lehrer/-innen - Beitritt im 
ersten Jahr der Lehrertätigkeit  
(für 12 Monate)  

 3,00 

Studenten /-innen, Referendare /-
innen, Anwärter /-innen, Schüler /-
innen  

 

3,00  

 Personen ohne 
Erwerbseinkommen(z. B. 
Beurlaubte, Elternzeit) 

 
0 Deputatsstunden 3,00  

Ehrenvorsitzende, Ehrenmitglieder   0,00  

Witwen und Witwer verstorbener 
Mitglieder  

 7,50  

Sonstige natürliche Personen   15,00  

Freistellungsjahr (inkl. 
Ansparphase), Altersteilzeit 

 WL 11,00 
TL 7,50 

Juristische Personen  
 Nach Einzelfallbeschluss 

des Geschäftsführenden 
Vorstandes  

Härtefälle  

 Auf schriftlichen Antrag 
und nach Einzelfallbe-
schluss des Geschäfts-
führenden Vorstandes 
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§ 2 
Fälligkeit 

 (1) Der Mitgliedsbeitrag ist jeweils zum Ersten eines Quartals für diesen Zeitraum im  
     Voraus fällig.  
 (2) Mitglieder, die im laufenden Quartal eintreten, entrichten mit Fälligkeit zum Beginn der   
     Mitgliedschaft den Quartalsbeitrag monatsanteilig im Voraus.  

 

§ 3 
Beitragserhebung  

Der Mitgliedsbeitrag wird grundsätzlich im Lastschriftverfahren eingezogen.  

§ 4 
Beitragsrückerstattung  

Überzahlte Beiträge werden für das laufende und das diesem vorhergehende Quartal an das 
Mitglied zurückerstattet.  
 
 

§ 5 
Rückwirkende Beitragserhöhung 

 
Meldet ein Mitglied eine Beitragserhöhung nachträglich, so erfolgt die Erhöhung 
rückwirkend, jedoch maximal für das laufende und vorhergehende Quartal. 
 

(1) Diese Beitragsordnung tritt am 01.07.2023 in Kraft.  
(2) Gleichzeitig tritt die zuletzt am 22.02.2014 geänderte Beitragsordnung außer Kraft.  

§ 6 
Mitwirkungspflichten  

Jedes Mitglied hat Änderungen im Beschäftigungsverhältnis, die sich auf die Beitragshöhe 
auswirken, unverzüglich der Geschäftsstelle zu melden. Änderungen von Anschriften, 
Kontaktdaten sowie der Bankverbindung sind ebenfalls unverzüglich anzuzeigen.  

§ 7 
Inkrafttreten und Übergangsregelung  



Gründe für die  
Mitgliedschaft7

1. WIR BERATEN – SCHNELL UND PERSÖNLICH: 
 

telefonisch, per E-Mail oder im Direktkontakt – bei uns finden Sie den passenden Ansprechpartner. 
 
 

Wir beantworten u. a. Fragen zu: 
 

- Arbeits- und Gesundheitsschutz (Covid-19)  
- Beförderung, Beurteilung 
- Besoldung/Gehalt 
- Elternzeit 
- IT/Datenschutz 
- Lehrerbildung 
- ÖPR 
- Pension/Rente 
- Probezeit, Teilzeit 
- Referendariat 
- Schwerbehinderung, Wiedereingliederung 
- Versetzung 
- Beihilfe 
- sensiblen Themen u.v.m.

M A G A Z I N

2. WIR INFORMIEREN – BERUFSBEZOGENE PUBLIKATIONEN:  
 

Immer auf dem neuesten Wissensstand. Wir informieren über aktuelle Themen der beruflichen  
Bildung, geben Einblicke in den Lehreralltag und bieten hilfreiche Tipps, sowie interessante  
Interviews und einen Blick hinter die Kulissen beim BLV. 
 
 

Die Publikationen im Überblick: 
 

- Digitales Schul- und Beamtenrecht 
 

- 4x im Jahr BLV-Magazin 
 

- BLV-Standpunkt zu aktuellen Themen 
 

- Bildung und Beruf vom Bundesverband 
 

- BBW-Magazin vom Beamtenbund BW 
 

- BLV-Spezial zu Schwerpunktthemen

Bildnachweis: istockphoto.com



3. WIR BIETEN SICHERHEIT – KOSTENLOSE/ -GÜNSTIGE VERSICHERUNGEN:  
 

Der BLV bietet seinen Mitgliedern einen umfassenden dienstlichen und privaten Versicherungsschutz. 
 
 

Kostenlos: 
 

- Diensthaftpflicht-/ Schlüsselversicherung (DBV) 
   für Personen- und Sachschäden, Schäden am  

  Eigentum der Schule und Verlust dienstlicher   

  Schlüssel. 
 

- Freizeitunfallversicherung (DBV) 
  z. B. Unfall-Krankenhaustagegeld, Genesungsgeld  

  für den Invaliditätsfall oder Todesfall. 

 
Kostengünstig: 
 

- Freizeit- und Dienstunfallversicherung (WGV) 
  z. B. Kurkostenbeihilfe, für den Invaliditätsfall oder  

 Todesfall (auch für Familienangehörige).

4. ATTRAKTIVE RABATTE UND SONDERKONDITIONEN: 
 

Bares Geld sparen für die nächste große oder kleine Anschaffung mit Kooperationsangeboten unserer 
Partner. 
 
 

- Rabatte über die dbb-Vorteilswelt 
   z. B. für Kredite und Finanzen, Reisen,  

   Mobilität, günstige Bausparkonditionen,  

   Strom und Gas. 
 
 

- Edkimo-Feedback-Tool 
  für anonyme Umfragen und Abstimmungen. 
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Bildnachweis: istockphoto.com



5. HILFE IM ERNSTFALL – RECHTSBERATUNG UND RECHTSSCHUTZ:  
 
 

Auch bei rechtlichen Themen können Sie auf uns zählen. Ob persönlicher Beistand bei Gesprächen, 
Beratung durch einen Fachanwalt oder Vertretung bei Gerichtsverfahren – wir stehen an Ihrer Seite.   
 
 

Rundum abgesichert: 
 

 Rechtsschutz (DBB) beruflich und gewerk schaftlich 
 

 Beistand bei dienstlichen Gesprächen 
 

 Rechtsberatung durch Juristen des  
     Beamtenbundes 
 

 Anwaltliche Vertretung in gerichtlichen  
     Verfahren

Gründe für die Mitgliedschaft7

6. FORT- UND WEITERBILDUNG – BLV-VERANSTALTUNGEN UND EVENTS:  
 
 

Wir fördern Fach- und Methodenkompetenz und bieten spannende Infoveranstaltungen zu aktuellen oder 
speziellen Themen. Profitieren Sie von exklusiven Mitglieder-Rabatten für die nächste BLV-Schulung. 
 
 

Diese und weitere Events: 
 

- Aktuelle Vorträge und Diskussionsveranstaltungen 
 

- Fachtagungen und Seminare 
 

- Veranstaltungen der Regionalgruppen 
 

- Personalräteschulungen 
 

- Weitere thematische Schulungen 
 

- Freizeitangebote

Bildnachweis: istockphoto.com
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7. WIR VERTRETEN IHRE INTERESSEN – DIE BERUFLICHEN SCHULEN SIND  
UNSERE NR. 1!  
 
 

Wir setzen uns ein für... 
 

... mehr Lehrerstellen. 
 

... besserer Gesundheitsschutz und  
    Arbeitssicherheitsvorschriften. 
 

... höhere Bezüge. 
 

... attraktive Fort- und Weiterbildungen. 
 

... unterbrechungsfreie Beschäftigung nach  
    dem Referendariat. 
 
 
 
 
Jetzt online Mitglied werden:

Nutzen Sie den QR-Code-Scanner  
auf Ihrem Mobiltelefon.

Weitere Infos finden Sie auf unserer  
Website www.blv-bw.de.

Bildnachweis: istockphoto.com
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A.) Kostenlose Versicherungen für Mitglieder 

Der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) hat für seine Mitglieder mehrere 
Versicherungen abgeschlossen. Die unter A.) aufgeführten Leistungen steht allen 
Mitgliedern kostenlos zur Verfügung. 

 

1. Diensthaftpflichtversicherung 

Die Diensthaftpflichtversicherung umfasst im Rahmen der Versicherungsbedingungen die 
gesetzliche Haftpflicht aus bestimmten dienstlichen Verrichtungen, z. B. Erteilung von 
Experimentalunterricht, Beaufsichtigung von Schülerreisen bzw. –ausflügen oder 
schulische Verwaltungstätigkeit. Sie schützt alle Mitglieder im aktiven Dienst. Im 
Versicherungsfalle gelten folgende Schadenssummen: 

Personen- und Sachschäden pauschal 10.000.000 € je Schadensereignis 

Schlüsselversicherung  50.000 € je Schadensereignis 

Schäden am Eigentum der Schule  5.000 € je Schadensereignis 

 

Die Höchstleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres beträgt das 
Zweifache dieser Deckungssummen. 

 

Diese Diensthaftpflichtversicherung ist im Mitgliedsbeitrag enthalten! 

Sie schützt uns, indem sie 

a) bei grober Fahrlässigkeit die Forderungen bis zur vereinbarten Höhe übernimmt, 

b) bei einfacher Fahrlässigkeit, die Regressansprüche des Dienstherrn abwehrt. 

Bei vorsätzlichem Handeln hilft keine Versicherung. 

 

Das Schlüsselrisiko - welcher Schaden ist versichert? 
Die Kostenübernahme ist beschränkt auf die notwendige Auswechslung von Schlössern 
und Schließanlagen sowie auf vorübergehenden Objektschutz und Sicherungsmaß-
nahmen bis zu 14 Tagen. Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtversicherungsansprüche 
aus Folgeschäden, wie z.B. Diebstahl. Ausgeschlossen bleiben auch Ansprüche aus 
dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln. 
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Wann liegt grobe Fahrlässigkeit vor? 

Diese Feststellung kann nur im Einzelfall getroffen werden; oftmals kommt es zu einer 
gerichtlichen Klärung. Als Anhaltspunkt dienen jedoch nachfolgende Beispiele aus 
Gerichtsurteilen: 

1. Verliert der Lehrer/die Lehrerin den Schulschlüssel im Urlaub, so liegt grobe 
Fahrlässigkeit vor. 

2. Befindet sich der Schlüssel in einer Jacke, die im Restaurant an die Garderobe 
gehängt wird, so liegt bei Diebstahl ebenfalls grobe Fahrlässigkeit vor. 

3. Wird der Schlüssel aus dem Umkleideraum einer Sporthalle gestohlen, so liegt grobe 
Fahrlässigkeit vor, sofern der Umkleideraum nicht abgeschlossen ist. 

4. Liegt der Schlüssel unbeaufsichtigt auf dem Lehrerpult, so liegt bei Diebstahl ebenfalls 
grobe Fahrlässigkeit vor. 

5. Verliert man den Schlüssel auf dem üblichen Weg von und zur Schule, so liegt zumeist 
leichte Fahrlässigkeit vor. 

Die Klärung dieser Streitfragen wird regelmäßig von der Versicherung durchgeführt. 

Wenden Sie sich im Schadensfalle bitte an die Geschäftsstelle: www.blv-bw.de 

 

 

2. Freizeit-Unfallversicherung 

Die Versicherung umfasst nachfolgend genannte Leistungen: 

 1.100 € bei Todesfall 

 3.100 € Invaliditätsfall 

 4 € Unfall-Krankenhaustagegeld (max. 2 Jahre) 

Neben Krankenhaustagegeld Genesungsgeld gestaffelt: 

 1 - 10. Tag 100 % 

 11. - 20. Tag  50 % 

 21. - 100. Tag  25 % des ausbezahlten Krankenhaustagegeldes 

 511,29 € Bergungskosten pro versicherte Person 

Wenden Sie sich im Schadensfalle bitte an die Geschäftsstelle: www.blv-bw.de 
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3. Rechtsberatung und Rechtsschutz 

Erste Anlaufstelle bei rechtlichen Problemen ist die mit einem Justiziar besetzte 
Geschäftsstelle der BLV. Von hier aus erhalten Sie eine erste Einschätzung und / oder die 
Weitervermittlung an erfahrene ehrenamtliche Kollegen /-innen, die oftmals auf jahrelange 
Erfahrung aus der Personalratsarbeit zurückgreifen können. Hierbei besteht z. B. die 
Möglichkeit, diese bei dienstlichen Gesprächen als Beistand hinzuzuziehen. 

Zusätzlich erhalten unsere Mitglieder professionelle Unterstützung durch spezialisierte 
Juristen. Jedes Verbandsmitglied erhält grundsätzlich kostenlose Rechtsberatung und 
Verfahrensrechtsschutz in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit beruflichen oder 
gewerkschaftlichen Tätigkeiten. Rechtsschutz wird auch gewährt bei Unfällen auf dem 
Weg unmittelbar von der oder zur Arbeitsstätte. Es handelt sich hierbei nicht um eine 
Rechtsschutzversicherung im üblichen Sinne, da die selbständige Wahl eines 
Rechtsanwaltes durch das Mitglied nur in Ausnahmefällen vorgesehen ist. Vielmehr 
erfolgen Rechtsberatung und Rechtsschutz grundsätzlich über die Justiziare des 
Beamtenbundes Baden-Württemberg (BBW) bzw. das Dienstleistungszentrum des 
Deutschen Beamtenbundes (DBB). Für die Mitglieder hat dies den Vorteil, auf Spezialisten 
zugreifen zu können, die die gleiche volljuristische Ausbildung wie freie Rechtsanwälte 
besitzen. 

Die Vertretung durch einen freien Rechtsanwalt nach Wahl des Mitglieds kommt 
ausnahmsweise in Betracht, erfordert jedoch eine vorhergehende Zustimmung durch den 
Beamtenbund. 

Verfahrensrechtsschutz setzt voraus, dass in der betreffenden Angelegenheit Aussicht auf 
Erfolg besteht. 

Die genaue Beschreibung des gewerkschaftlichen Rechtsschutzes ist der sog. 
„Rahmenrechtsschutzordnung“ des DBB zu entnehmen. Gerne senden wir Ihnen diese zu 
und / oder beantworten Ihre Fragen zum Rechtsschutz.  
Wenden Sie sich bitte auch hier an die Geschäftsstelle: www.blv-bw.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blv-bw.de/
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B.) Zusätzliches Versicherungsangebot 

Der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg (BLV) hat für seine Mitglieder einen 
Gruppenvertrag für eine preisgünstige Freizeit- und Dienstunfallversicherung 
abgeschlossen. Diese hier unter B.) beschriebene Versicherung können alle Mitglieder 
zu Vorzugskonditionen abschließen. 

Gruppenunfallversicherung (Freizeit- und Dienstunfälle) 

Unfälle geschehen bei der Arbeit, in der Freizeit, beim Sport, im Urlaub, zu Hause oder im 
Straßenverkehr. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie im Falle eines 
Unfalls abgesichert sind? 

Eine private Unfallversicherung kann Sie zwar nicht vor Unfällen schützen, wohl aber die 
finanziellen Folgen absichern – zu jeder Zeit, an jedem Ort. 

Der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg hat daher für seine Mitglieder einen 
Gruppenvertrag mit der Württembergischen Gemeinde-Versicherung a.G. (WGV) 
abgeschlossen. Durch den Zusammenschluss der drei Berufsschullehrerverbände 
konnten die Konditionen für die Mitglieder im Vergleich zu den bisher bestehenden 
Rahmenverträgen deutlich verbessert werden. So wurden die von den Mitgliedern zu 
entrichtenden Versicherungsbeiträgen zum Teil deutlich gesenkt sowie eine 
Leistungsklausel bei Zecken-biss neu aufgenommen. 

Dieses Versicherungsangebot können unsere Mitglieder ab dem 01.01.2008 in Anspruch 
nehmen. 

 

Sie können zwischen zwei Varianten wählen: 

Versicherungsleistungen Standard TOP 

Invaliditätsfall 
(Progression 300 %) 

60.000,00 € 120.000,00 € 

Todesfall  5.000,00 €  10.000,00 € 

Serviceleistungen bis  
(früher Bergungskosten) 

10.000,00 € 10.000,00 € 

Kosten für kosmetische 
Operationen bis   

5.000,00 € 5.000,00 € 

Kurkostenbeihilfe bis  1.500,00 €  1.500,00 € 

Versicherungsbeitrag/Jahr  
(einschl. gesetzliche Versicherungssteuer) 

26,00 € 52,00 € 
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Versicherte Personen 

Sämtliche Mitglieder des Berufsschullehrerverbands sowie deren Familienangehörige 
können dieser Gruppen-Unfallversicherung beitreten, sofern die zu versichernde Person 
zum Eintrittszeitpunkt das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Eine Gesundheits-
prüfung ist nicht erforderlich. 

 

Versicherungsdauer 

Sie können jeweils zum 01.01. des kommenden Jahres in die Versicherung eintreten, 
sofern Ihre Anmeldung am 15.11. des laufenden Jahres der Geschäftsstelle vorliegt. 

Die Laufzeit der Versicherung verlängert sich darüber hinaus jeweils um ein weiteres Jahr, 
sofern nicht eine schriftliche Kündigung bis 15.09. des laufenden Jahres in der 
Geschäftsstelle eingeht. Sofern die Mitgliedschaft während eines Kalenderjahres 
gekündigt wird, bleibt der Versicherungsvertrag bis zum Jahresende bestehen. 

Der Versicherungsschutz des einzelnen versicherten Mitgliedes endet automatisch zum 
31.12. des Kalenderjahres, in dem es das 75. Lebensjahr vollendet hat. Angemeldete 
Familienangehörige der Mitglieder bleiben nach dem Tode des Mitgliedes oder nach 
Vollendung des eigenen 75. Lebensjahres oder des 75. Lebensjahres des Mitgliedes noch 
bis zum 31.12. des Jahres, in dem der Tod des Mitgliedes eingetreten ist bzw. in dem das 
Mitglied oder der Familienangehörige das 75. Lebensjahr vollendet hat, mitversichert.  

 

Versicherungsumfang 

Versicherungsschutz besteht weltweit bei Unfällen außerhalb und innerhalb des Berufes 
(24 h-Deckung). 

Die Leistungen bei Invalidität sind abhängig von dem Grad der unfallbedingten Invalidität. 
Die progressive Invaliditätsstaffel von 300 % bedeutet beispielsweise: 

Unfallbedingter Invaliditätsgrad = 40 %  = 60 %  100 % 

Leistungssumme aus der 
Versicherungssumme  = 70 %  = 140 %  300 % 

d. h. beim TOP-Angebot  = 84.000 € = 168.000 €  360.000 € 

 

Sonderregelungen bei Dienstunfähigkeit 

Wird ein Mitglied aufgrund eines Unfalls dienstunfähig und aus dem Schuldienst 
entlassen, gewährt der Versicherer (WGV) eine Mindestleistung im Invaliditätsfall je nach 
vereinbarter Alternative von 60.000 € beim Standard-Angebot und 120.000 € beim TOP-
Angebot, ohne Berücksichtigung der progressiven Invaliditätsstaffel. Diese 
Sonderregelung gilt ausdrücklich nur für versicherte Mitglieder in Dienst bzw. 
Arbeitsverhältnissen und nicht für mitversicherte Familienangehörige oder bereits aus 
dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis ausgeschiedene Mitglieder. 
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Versicherungsbedingungen 

Es gelten folgende Bedingungen: 

a) Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 2001) 

b) Besondere Bedingungen für die Versicherung von Serviceleistungen in der 
Unfallversicherung (BB Unfallservice 2001) 

c) Besondere Bedingungen für die Versicherung der Kosten für kosmetische 
Operationen in der Unfallversicherung (BB KosmOp 2001) 

d) Besondere Bedingungen für die Versicherung einer Kurbeihilfe in der 
Unfallversicherung (BB Kurbeihilfe 2001) 

e) Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel 
(BB Progression 2001 – 300 Prozent) 

f) Besondere Bedingungen für den Einschluss von Bewusstseinsstörungen in der 
Unfallversicherung 

g) Besondere Bedingungen bei Infektionen durch Zeckenbiss 2004  

Sollten Sie Interesse an einem Beitritt zu dieser Versicherung haben, senden wir Ihnen 
diese Versicherungsbedingungen gerne zu. Wenden Sie sich bitte einfach an die 
Geschäftsstelle: www.blv-bw.de 
 
 
Der Versicherungsschutz der/des einzelnen erlischt zum nächsten Monatsersten, 
wenn die/der Versicherte aus dem BLV bzw. dem Schuldienst ausscheidet. 
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*   ist Pflichtfeld                          Stand Juli 2023 

 

Herr  Frau * 

 

Name, Vorname  Die Mitgliedschaft beginnt zum Monatsersten nach Antragseingang in der 

Geschäftsstelle (auf Wunsch späterer Monat):  

Geburtsdatum *  Amtsbezeichnung*     Beamtin / Beamter   Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer   * 
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Name der Schule 

* 
 

PLZ, Ort *  Straße *  

Tel.  PLZ, Ort *  

E-Mail *  Tel.   

Zugehörigkeit zum Fachbereich: *             (Bitte nur einen Fachbereich ankreuzen. Ein Wechsel ist jederzeit auf schriftlichen Antrag möglich.) 

 Technik und Gewerbe (TuG)  Kaufmännische Bildung (KB)   Hauswirtschaft, Pflege,  

Sozialpädagogik, Landwirtschaft (HPSL) 

 Wissenschaftliche Lehrer/in * 
(einschl. Direkteinsteiger/in) 

 

 

Technische Lehrer/in* 
(einschl. Direkteinsteiger/in) 

 
Student/in, Referendar/in, Anwärter/in* 

3,00 €/Monat 
Deputatsumfang 
ab 19 Stunden 
15,00 €/Monat 

 

Deputatsumfang 
unter 19 Stunden 

11,00 €/Monat 

 

 
 
 

Deputatsumfang 
ab 22 Stunden 
11,00 €/Monat 

 

Deputatsumfang 
unter 22 Stunden 

7,50 €/Monat 

 

Beitritt im  
1. Lehrerjahr  
3,00 € /Monat 

 

 
 
 

 
seit 
 
___________ 

 
bis 
 

 ____________ 

 

Ich ermächtige den BLV, den Mitgliedsbeitrag am 
jeweiligen 1. Werktag eines Quartals von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die vom BLV auf mein 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

IBAN * D E                     BIC            
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Die aktuelle Fassung der Informationspflicht für die Beitrittserklärung finden Sie unter www.blv-bw.de/datenschutzerklaerung 

Ort, Datum   Unterschrift * 

Ich wurde geworben! Name, Anschrift des Werbers 

Newsletter?     Newsletter allgemein    Senioren-Newsletter   Newsletter Südbaden  
 

Beitrittserklärung bitte einsenden an:       BLV-Geschäftsstelle          Schwabstraße 59          70197 Stuttgart          Fax 0711 489837-19 

http://www.blv-bw.de/
http://www.blv-bw.de/datenschutzerklaerung
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Informationspflicht gemäß Art. 12, 13 und 14 der DSGVO

Datenerhebung zur Verwaltung der Mitgliedschaft

Verantwortlicher für die Verarbeitung der Daten
Verband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen

in Baden-Württemberg e.V.

Schwabstraße 59

70197 Stuttgart

Telefon: 0711 489 837 0

Telefax: 0711 489 837 19

E-Mail: info@blv-bw.de

Website: www.blv-bw.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der

o.g. Adresse oder unter datenschutz@blv-bw.de.
Die Kontaktdaten sind darüber hinaus im Internet unter

www.blv-bw.de verfügbar.

Kategorien der verarbeiteten Daten und ihre Herkunft
Zu den verarbeiteten Kategorien der personenbezogenen

Daten, die wir im Rahmen Ihrer Beitrittserklärung und zur

Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft erheben und speichern

gehören insbesondere

 Stammdaten (Name, Vorname, Geburtsdatum)

 Kontaktdaten (Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-

Adresse)

 Angabe zur Dienststelle (Bezeichnung, Anschrift,

Telefonnummer)

 Angaben zur dienstlichen Position (Bezeichnung,

Status, Deputat, Fachbereich)

 Bankdaten (in Form eines SEPA-Lastschriftmandats)

Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten
Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dienen dem

Zustandekommen einer Mitgliedschaft im BLV Baden-

Württemberg, der Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft, der

Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens für den

Mitgliedsbeitrag sowie ggf. die Versendung des Newsletters.

Die vorrangigen Rechtsgrundlagen hierfür sind Art. 6 (1) litt.

a), b), c) und f) DSGVO.

Unsere berechtigten Interessen liegen dabei z. B. in:

 Kontaktaufnahme

 Veranstaltungsplanungen

 der Optimierung der Planung von Tätigkeiten des

Vereins.

Weitergabe der personenbezogenen Daten
Innerhalb unseres Verbandes erhalten nur die Personen und

Stellen Ihre personenbezogenen Daten, die direkt in den

Mitgliederverwaltungsprozess eingebunden sind.

Wir bedienen uns zur Umsetzung und Wahrung unserer

vertraglichen und gesetzlichen Pflichten zum Teil externer

Dienstleister, wie z. B. IT- und Telekommunikations-

Unternehmen, Banken für Zahlungsdienstleistungen oder

Unternehmen, die uns bei der Archivierung und Vernichtung

von Dokumenten unterstützen.

Weiterhin geben wir Ihre Daten an unsere Dachverbände

weiter: Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung e.V.

(BvLB), Beamtenbund Tarifunion Baden-Württemberg

(BBW), Deutscher Beamtenbund Tarifunion (DBB), Senioren-

verband öffentlicher Dienst Baden-Württemberg e. V.

Eine Weitergabe an nicht in dieser Information aufgeführte

Dritte erfolgt nicht.

Übermittlung der personenbezogenen Daten in ein
Drittland
Ihre personenbezogenenDatenwerden nicht an ein Drittland

(Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums –

EWR) übermittelt.

Rechte des Betroffenen
Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer

Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus

können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die

Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen

kannweiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen

bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und

maschinenlesbaren Format zustehen.

Beschwerderecht
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer

Datenschutzaufsichtsbehörde. Die für uns zuständige

Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

Der Landesbeauftragte für Datenschutz und

Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10 29 32

70025 Stuttgart

Dauer der Datenspeicherung
Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für

die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und

die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen der Löschung nicht

entgegenstehen.

Profiling / Scoring
Wir nutzen im Rahmen der Mitgliederverwaltung keine

automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung

einer Entscheidung.

Recht auf Widerruf einer Einwilligung
Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die

Verarbeitung von Daten jederzeit zu widerrufen (Art. 7 (3)

DSGVO). Im Falle des Widerrufs werden wir die betroffenen

Daten unverzüglich löschen, sofern eine weitere

Verarbeitung nicht auf eine Rechtsgrundlage zur

Verarbeitung gestützt werden kann. Durch den Widerruf der

Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der

Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht

berührt.

Stand: Juni 2019

Die jeweils aktuelle Fassung der Informationspflicht für die

Beitrittserklärung finden Sie auf unserer Website unter

www.blv-bw.de/datenschutzerklaerung.“
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Mitgliederdaten ändern  
 

- Klicken Sie „Mitgliederdaten ändern“. 
 

 
 

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein und klicken Sie danach auf „Anmelden“. 
 

 
 

- Nach erfolgreichem Login landen Sie im Bereich „Meine Daten“. 
 

Wichtig: 

Bitte beachten Sie, dass die Änderungen des Deputates, Elternzeit oder Ruhestand nicht über das 

System möglich sind. Wenden Sie sich hierfür bitte an die Geschäftsstelle unter 

 info@blv-bw.de oder 0711 4898370. 

mailto:info@blv-bw.de
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1. Persönliche Daten prüfen/ändern 

 

- Klicken Sie in der Navigation links auf „Persönliche Daten“ oder auf das Symbol Persönliche Daten. 
 

 
 

- Hier können Sie Ihre Angaben zur Person (z. B. Ihren Nachnamen, bei Heirat), die Privatadresse, 

Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, Fax) prüfen und ändern. Ihre Änderungen bestätigen Sie mit 

„Speichern“. 
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2. SEPA-Mandat prüfen/ändern 
 

- Klicken Sie in der Navigation links auf „SEPA-Mandat“ oder auf das Symbol SEPA-Mandat. 
 

 

 

- Hier können Sie uns Ihr SEPA-Lastschrift-Mandat erteilen oder vorhandene Angaben ändern. Ihre 

Änderungen bestätigen Sie mit „Speichern“. 
 

 

 

 

 
  



Anleitung  
Persönliche Daten prüfen/ändern 

________________________________________________ 

4 

Stand 04/2023 

3. Schule/Bildungseinrichtung prüfen/ändern 
 

- Klicken Sie in der Navigation links auf „Schule“ oder auf das Symbol Schule. 
 

 

 

- Wählen Sie bei einer Änderung der Schule/Bildungsstätte im Auswahlfeld den „Ort“ und die 
„Schule“. Sollte Ihre Schule/Bildungsstätte nicht in der Auswahl vorhanden sein, wenden Sie sich 
bitte an die BLV Geschäftsstelle (info@blv-bw.de oder unter 0711/489837-0). 

 

Wichtiger Hinweis für Referendar/-innen: 

Bitte Ausbildungsschule eintragen und nicht das Seminar. 

 

Ihre Änderungen bestätigen Sie mit „Speichern“. 
 

 
 

             

           

mailto:info@blv-bw.de
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4. Amtsbezeichnung prüfen/ändern 
 

- Klicken Sie in der Navigation links auf „Amtsbezeichnung“ oder auf das Symbol „Amtsbezeichnung“. 
 

 

 

- Wählen Sie bei einer Änderung im Auswahlfeld Ihre Amtsbezeichnung aus.  

- Ihre Änderungen bestätigen Sie mit „Speichern“. 
 

 
  



Anleitung  
Persönliche Daten prüfen/ändern 

________________________________________________ 

6 

Stand 04/2023 

5. Newsletter-Abonnement anmelden/ändern 
 

- Klicken Sie in der Navigation links auf „Newsletter/Abos“ oder auf das Symbol Newsletter/Abos. 
 

 
 

- Aktivieren oder deaktivieren Sie Ihre gewünschten Newsletter.  

- Ihre Änderungen bestätigen Sie mit „Speichern“. 
 

 
 

6. Jährliche Beitragsbestätigung aktivieren/deaktivieren 
 

- Klicken Sie in der Navigation links auf „Beitragsbestätigung“ oder auf das Symbol 
„Beitragsbestätigung“. 
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- Aktivieren oder deaktivieren Sie hier die jährliche Beitragsbestätigungen.  

- Ihre Änderungen bestätigen Sie mit „Speichern“. 
 

 
 
7. Passwort ändern oder Abmelden 

 

- Klicken Sie auf den Pfeil neben Ihrem Namen. Hier können Sie Ihr persönliches „Passwort ändern“ 
oder sich aus Ihrem Konto über „Abmelden“ ausloggen. 
 

 

 


